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Die Frage ist, ob es einen gesetzlichen Freistellungsgrund gibt. Bei den Feuerwehren sind dies
die Feuerschutz und Hilfsleistungsgesetze der Bundesländer. Das gleiche gilt fût Tätigkeiten in
Hilfsorganisationen (THW, DRK, ....) aber nur insoweit der betreffende Einsatz behördlich (durch
die Rettungsleitstelle oder Bezirksregierung oder Innenministerium) angeordnet und damit der
Tätigkeit in der FW gleichgestellt ist.
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